
Veränderung der Belastung durch die Lastenausgleichsumlage für ausgewählte Gefahrtarifstellen (Umlage 2005)

Schlüssel für die Verteilung der
Lastenausgleichsumlage auf die Bgen   0% Entgelt / 100 % Neurenten  50 % Entgelt / 50 % Neurenten  70 % Entgelt / 30 % Neurenten

Lastenausgleich
geltendes
System

Veränderung zur
Lastenausgleichs-
Umlage geltendes
System

Veränderung zur
Lastenausgleichs-
Umlage geltendes
System

Veränderung zur
Lastenausgleichs-
Umlage geltendes
System

Gasversorgung, Wasserverteilung 1.496.394 € 3.103.540 € 3.757.094 € 4.018.516 €
Wassergewinnung 399.630 € 828.838 € 1.003.378 € 1.073.194 €
Abwasserentsorgung 463.311 € 960.912 € 1.163.264 € 1.244.205 €
Kaufm. Teil 3.893.368 € 8.074.893 €  + 107,4 % 9.775.332 €  + 151,1 % 10.455.508 € + 168,5 %
Fernwärme 280.244 € 581.230 € 703.628 € 752.587 €
Spartenübergreifender Netzbetrieb 297.806 € 617.653 € 747.720 € 799.747 €

Alle Betriebe 7.365.039 € 15.275.181 € + 107,4 % 18.491.882 € + 151,1 % 19.778.562 € + 168,5 %

Stand: 26.03.2007

BGFW
Berufsgenossenschaft
der Gas-, Fernwärme-
und Wasserwirtschaft



Veränderung der Belastung durch die Lastenausgleichsumlage für ausgewählte Unternehmen der BGFW (Umlage 2005)

                                 Mitglied

Beitrag

Gefahrklasse
Kaufm.
Unternehmen Veränderung

Durchschnittl.
gefährliches
Mitglied Veränderung

Durchschnittl.
Stadtwerke Veränderung

Durchschnittl.
spartenüber-
greifender
Netzbetrieb Veränderung

Entgeltsumme 10.000.000 € 10.000.000 € 2.500.000 € 20.000.000 €
Beitrag BG 21.520,00 € 80.700,00 € 17.243,57 € 105.760,58 €
abzgl. durchschnittlicher
Beitragsnachlass (14,53 %) -3.126,86 € -11.725,71 € -2.505,49 € -15.367,01 €
Beitrag Ausgleichslast bisher 12.144,17 € 12.144,17 € 3.036,04 € 24.288,35 €
Beitrag gesamt bisher 30.537,32 € 92.844,17 € 20.279,62 € 130.048,93 €

Beitrag Ausgleichslast
0 Entgelt / 100 Neurenten 25.187,17 € + 107,4 % 25.187,17 € + 107,4 % 6.296,79 € + 107,4 % 50.374,33 € + 107,4 %
Beitrag gesamt 0/100 46.707,17 € + 53,0 % 105.887,17 € + 14,0 % 23.540,36 € + 16,1 % 156.134,91 € + 20,1 %

Beitrag Ausgleichslast
50 Entgelt / 50 Neurenten 30.491,17 € + 151,1 % 30.491,17 € + 151,1 % 7.622,79 € + 151,1 % 60.982,33 € + 151,1 %
Beitrag gesamt 50/50 52.011,17 € + 70,3 % 111.191,17 € + 19,8 % 24.866,36 € + 22,6 % 166.742,91 € + 28,2 %

Beitrag Ausgleichslast
70 Entgelt / 30 Neurenten 32.612,77 € + 168,5 % 32.612,77 € + 168,5 % 8.153,19 € + 168,5 % 65.225,54 € + 168,5 %
Beitrag gesamt 70/30 54.132,77 € + 77,3 % 113.312,77 € + 22,0 % 25.396,76 € + 25,2 % 170.986,11 € + 31,5 %

BGFW
Berufsgenossenschaft
der Gas-, Fernwärme-
und Wasserwirtschaft
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betrifft sicherheit
Informationen der Berufsgenossenschaft
der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirt-
schaft.
betrifft sicherheit, Ausgabe 1/2007,
36. Jahrgang

Herausgeber: Berufsgenossenschaft der
Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft,
Postfach 101562, 40006 Düsseldorf,
Auf´m Hennekamp 74, 40225 Düsseldorf,
Ruf 0211-9335-0. Verantwortlich: Haupt-
geschäftsführer Direktor Axel Apsel. Nach-
druck mit Quellenangabe und nach vorhe-
riger Vereinbarung mit dem Herausgeber
gestattet. Verlag und Anzeigen: Vereinigte
Verlagsbetriebe GmbH & Co. KG, Sie-
mensstraße 6, 61352 Bad Homburg. Ge-
staltung: Christian Beck. Abbildungen,
Darstellungen, Fotos: DVR, Bonn, bilder-
box - FOTOLIA, wdv OHG, Bad Homburg
sowie die Berufsgenossenschaft der Gas-,
Fernwärme- und Wasserwirtschaft, Düssel-
dorf. Druck: Main-Echo, Aschaffenburg.
Für Mitglieder und Versicherte der Berufs-
genossenschaft ist der Bezugspreis im Mit-
gliederbeitrag enthalten.
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Arbeitsentwurf der Bund-Länder-Kommission

Neuordnung der gesetzlichen Unfall-
versicherung

m 11. November 2005 haben sich die
Partner der Großen Koalition geeinigt:

„Die Globalisierung und der Wandel von der
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
wirken sich zunehmend auf die gesetzliche
Unfallversicherung aus. Wir werden den
Auftrag des Deutschen Bundestages aus der
letzten Legislaturperiode aufgreifen und in
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Kon-
zept für eine Reform der Unfallversicherung
entwickeln, um das System auf Dauer zu–
kunftssicher zu machen. Wesentliche Ziele
sind eine Straffung der Organisation, die
Schaffung leistungsfähiger Unfallversiche-
rungsträger und ein zielgenaueres Leis-
tungsrecht. Ein Gesetzentwurf soll den
gesetzgebenden Körperschaften bis zur
Mitte der Legislaturperiode vorgelegt wer-
den.“
Diese im Koalitionsvertrag festgehaltene
Vereinbarung ist die Grundlage für den jetzt
vorliegenden Arbeitsentwurf einer Bund-
Länder-Kommission zur Reform der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen vom 
7. Februar 2007. Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung des Hauptverbandes der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften wur-
den berücksichtigt.

Organisation
Das „Düsseldorfer Modell“ der BGFW ori-
entiert sich an den Interessen der Branche.
Es beschreibt einen Unfallversicherungsträ-

ger, der die Energieversorgung, Wasserver-
sorgung, Entsorgung und angrenzende Be-
reiche zusammenfasst (siehe betrifft sicher-
heit 3/2006). Damit wird für den organisa-
torischen Bereich ein Ziel beschrieben, das
die Bezeichnung Reform verdient.
Der erste Arbeitsentwurf eines Reformge-
setzes orientiert sich an einem Kompromiss,
der in der Mitgliederversammlung des
Hauptverbandes der gewerblichen Berufs-
genossenschaften am 01. Dezember 2006
gefunden wurde. Für eine tiefergehende
Reform, die das „Düsseldorfer Modell“ er-
möglicht, findet sich in der aktuellen politi-
schen Diskussion keine Mehrheit. Favorisiert
werden nur Fusionen bestehender Berufs-
genossenschaften. Eine Neugestaltung des
Katasters, um branchenbezogene zukunfts-
sichere Unfallversicherungsträger zu bilden,
wird nicht in Erwägung gezogen. Zu alle-
dem werden unabhängig von der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit ausschließ-
lich größere Einheiten angestrebt. Unter
dem Dach eines großen Unfallversiche-
rungsträgers sei auch eine branchenorien-
tierte Gliederung möglich, so das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales.
Den Vorstellungen der Mitgliederversamm-
lung des HVBG folgend wird im Gesetzent-
wurf von neun Berufsgenossenschaften und
nicht wie vor rund einem Jahr im Eckpunk-
tepapier der Bund-Länder-Kommission von
sechs Berufsgenossenschaften gesprochen.

alle BG’s BGFW
Durchschnitt

alle BG’s BGFW
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Wenig überzeugend ist die Anzahl der
Unfallkassen geregelt: Es soll weiterhin eine
Unfallkasse je Bundesland toleriert werden.
Zur Zukunft der Unfallkasse Post und Tele-
kom und der Eisenbahn-Unfallkasse sind
Regelungen im Gesetzentwurf noch nicht
enthalten. Damit ist auch  noch offen, ob
die wettbewerbsverzerrende Freistellung
dieser Träger vom Lastenausgleich beibehal-
ten wird.
Ebenfalls wettbewerbsverzerrend wirkt die
vorgesehene „Entfristung“ des derzeit gel-
tenden Moratoriums, das Unternehmen mit
mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen
Hand bei dem Sondersystem der Unfallkas-
sen belässt. Diese erwerbswirtschaftlich be-
triebenen Unternehmen müssen den ge-
werblichen Berufsgenossenschaften zuge-
ordnet werden.
Die Selbstverwaltung der BGFW sieht unter
den veränderten Rahmenbedingungen des
Arbeitsentwurfs die größten Vorteile für die
Erhaltung der Branchen der BGFW in der Zu-
ordnung zum Bereich Verwaltungen und
Dienstleistungen. Gespräche mit der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft lassen gün-
stige Ergebnisse sowohl für die Mitgliedsun-
ternehmen hinsichtlich der Höhe des Beitra-
ges als auch für die Organisation der BGFW
erwarten.

Lastenverteilung
Von erheblichem Einfluss auf alle anderen
Reformbereiche der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ist die Verteilung alter Rentenla-

sten. Schrumpfende oder wegbrechende
Wirtschaftszweige können die Unfallrenten-
last, die sie in der Vergangenheit hervorge-
bracht haben, nicht mehr tragen. Nur durch
eine überzeugende Lösung dieser Proble-
matik kann das System der gesetzlichen
Unfallversicherung auf Dauer zukunftssi-
cher gemacht werden. Mit dem Arbeitsent-
wurf des Reformgesetzes legt die Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe ein Konzept für die Las-
tenverteilung vor. Auch in dieses Konzept
sind die Vorstellungen der Mitgliederver-
sammlung des HVBG eingeflossen.
Die Selbstverwaltung der BGFW hat neben
anderen Berufsgenossenschaften diesem
Konzept nicht zugestimmt. Es beruht teil-
weise auf nicht sachgerechten Grundlagen
und führt in Verbindung mit dem gewählten
Verteilungsmaßstab zu einer unzumutbaren
und nicht gerechtfertigten Mehrbelastung
der Mitgliedsunternehmen der BGFW. Ins-
besondere die kleinen und mittelgroßen
kommunalen Energie- und Wasserversor-
gungsunternehmen werden überfordert.
Die auch in der Vergangenheit schon über-
proportionale Belastung der BGFW, die sich
durch die Neuregelung noch erheblich ver-
stärken würde, zeigt die vergleichende Gra-
fik.
Die Neuregelung soll grundsätzlich  bewir-
ken, dass eine Branche ihrem aktuellen
Unfallgeschehen entsprechend die Renten-
last selbst trägt. Die Differenz zu der tat-
sächlich vorhandenen Belastung wird über
die Lastenverteilung auf alle Berufsgenos-

Rohstoffe

Bergbau-BG, Steinbruchs-BG,
Lederindustrie-BG, 
BG der chemischen Industrie,
Papiermacher BG, Zucker BG

Nahrungsmittel und Gaststätten

BG Nahrungsmittel und 
Gaststätten, 
Fleischerei-BG

Bauwirtschaft

BG Bau

Metall

Hütten- und Walzwerks-BG,
Maschinenbau- und Metall-BG,
Norddeutsche Metall-BG,
BG Metall Süd

Handel

Großhandels- und Lagerei-BG,
BG für den Einzelhandel

Verwaltungen und Dienstleistungen

Verwaltungs-BG, BG der keramischen
und Glas-Industrie, BG der Gas-, Fern-
wärme- und Wasserwirtschaft

Verarbeitendes Gewerbe

BG der Feinmechanik und Elektrotech-
nik, Holz-BG, BG Druck und Papierver-
arbeitung, Textil- und Bekleidungs-BG

Transport, Verkehr und Logistik

BG für Fahrzeughaltungen, BG der
Straßen-, U-Bahnen und Eisenbahnen,
See-BG

Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege

BG für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege

MÖGLICHE ZUSAMMENSCHLÜSSE BESTEHENDER BERUFSGENOSSENSCHAFTEN

senschaften umgelegt. Diese überschießen-
den Anteile aller Berufsgenossenschaften
summieren sich auf fast 900 Millionen Euro
und liegen damit erheblich über den bishe-
rigen Aufwendungen für den Lastenaus-
gleich (2005 ca. 560 Millionen Euro).
Gleichzeitig zahlen nach dem neuen Kon-
zept nicht mehr wie bisher 21 sondern nur
noch 13 Berufsgenossenschaften in das
System ein. Der von den Mitgliedsunterneh-
men der BGFW aufzubringende Betrag wür-
de von 7,37 Millionen Euro (2005) um 170
Prozent auf fast 20 Millionen Euro steigen.
Damit wird das Verursacherprinzip weiter
zurückgedrängt. Auch leistungsfähige Bran-
chen werden von den selbst verursachten
Lasten befreit. Personal- und lohnintensive
Gewerbezweige, die nicht in der Lage sind,
das Betriebsergebnis durch Arbeitsplatzab-
bau zu verbessern oder die Produktion in Bil-
liglohnländer zu verlagern werden gezwun-
gen, diese Altlasten zu finanzieren.
Der Gesetzentwurf sieht die Verteilung der
Überaltlast zu 70 Prozent nach Entgelt und
zu 30 Prozent nach Neurenten vor. Schon
der Verzicht auf die entgeltabhängige Ver-
teilung würde die Belastung für die BGFW
um 4,5 Millionen. Euro jährlich reduzieren.
Dieses wäre ein erster Schritt in eine sach-
gerechte Umverteilung. Weitere Mängel im
Gesetzentwurf, etwa in der Art der Einbe-
ziehung von Berufskrankheiten oder der
vereinfachten Ermittlung der Überaltlast
sind ebenfalls zu überdenken.
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